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I. Die politische Lage in Deutschland

 Castor-Transporte: Grüne müssen sich von Gewalttaten distanzieren. Das

Demonstrationsrecht ist in einem freiheitlichen Rechtsstaat ein hohes Gut. Die

Union achtet und schützt dieses Recht, auch wenn wir die politischen Ziele der

Demonstranten nicht teilen, die in den vergangenen Tagen gegen die Rück-

nahme des deutschen kerntechnischen Abfalls aus Frankreich protestiert haben.

Neben einer großen Zahl friedlicher Demonstranten waren bei den Protesten im

Wendland aber auch solche zu beobachten, die gezielt schwere Straftaten be-

gangen haben. Wer mit Steinen wirft, Schienen lockert oder Brandsätze auf

Fahrzeuge wirft, gefährdet das Leben anderer Menschen und überschreitet da-

mit eine Grenze, die unter keinen Umständen überschritten werden darf. Wir er-

warten deshalb von den Grünen, die prominent vor Ort vertreten waren, das kla-

re Bekenntnis, dass sie sich von Gewalt und Rechtsbruch distanzieren. Der

Satz: „Man habe nicht zur Gewalt aufgerufen“ reicht in diesem Zusammenhang

nicht aus.

Wir erwarten ferner von den Grünen, dass sie auch in der Opposition ihrer Ver-

antwortung gerecht werden und nicht allein ihre Doppelzüngigkeit unter Beweis

stellen. Die Rücknahme des kerntechnischen Abfalls aus Frankreich ist ein Ge-

bot überparteilicher Verantwortung. Die Castor-Transporte wurden auch unter

Rot-Grün durchgeführt und damals von Umweltminister Jürgen Trittin mit den

Worten verteidigt, dass die Grünen gegen die Transporte „in keiner Form sit-
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zend, stehend, singend, tanzend demonstrieren“ sollten, denn schließlich seien

die Voraussetzungen für den Transport gegeben. Heute erinnern sich die Grü-

nen nicht mehr an ihre Worte von damals und fahren den Demonstranten mit

dem Traktor vorweg. Wer so handelt, kann keine Verantwortung für unser Land

übernehmen.

 Aktuelle Sicherheitslage: Grund zu Sorge und Aufmerksamkeit. Durch die

Vorkommnisse der vergangenen Tage ist erneut deutlich geworden, dass auch

Deutschland im Visier des internationalen Terrorismus steht. Es kommt jetzt da-

rauf an, dass wir alle das Risiko ernst nehmen und die zuständigen Stellen

sämtliche Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit ausloten. Bundesinnenmi-

nister Thomas de Maizière hat umgehend reagiert und seinen europäischen

Amtskollegen einen 5-Punkte-Katalog zur Verbesserung der Sicherheit im Luft-

frachtverkehr vorgeschlagen, der im Rat der Europäischen Innenminister sehr

begrüßt wurde. In der heutigen Fraktionssitzung wird uns der Bundesinnenminis-

ter über den aktuellen Sachstand berichten.

 Das neue strategische Konzept der NATO. Die NATO ist das Fundament der

europäischen Sicherheitsarchitektur und ein wichtiges Instrument transatlanti-

scher Zusammenarbeit. Um auf die neuen Bedrohungen vorbereitet zu sein,

wurde in den vergangenen Monaten im Hauptquartier in Brüssel und in den Mit-

gliedsstaaten intensiv über ein neues strategisches Konzept diskutiert. In der

kommenden Woche soll es auf dem NATO-Gipfel in Lissabon beschlossen wer-

den.

Kern des Bündnisses ist das Prinzip der kollektiven Sicherheit und die damit

verbundene gegenseitige Beistandsverpflichtung. Das glaubhafte Versprechen

seiner Mitglieder, füreinander einzustehen, hat seit der Gründung der NATO vor

über 60 Jahren für Sicherheit und Stabilität in Europa gesorgt und ist auch heute

noch unentbehrlich. Auf dieser Grundlage gilt es, sich auf die neuen Herausfor-

derungen einzustellen. Die Bedrohungen unserer Sicherheit werden künftig ver-

stärkt außerhalb des Bündnisgebiets der NATO bekämpft werden müssen, wie

bereits der Kampf gegen den internationalen Terrorismus und unser Einsatz in

Afghanistan zeigen. Der Einsatz in gescheiterten Staaten erfordert es ebenso

wie die Folgen des Klimawandels, Ressourcenkonflikte oder Cyber-Attacken,

dass wir das Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Instrumenten der
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Sicherheitspolitik – zwischen zivilen und militärischen Mitteln – weiter verbes-

sern. Vom neuen strategischen Konzept muss daher ein Anstoß ausgehen, das

Thema „vernetzte Sicherheit“ weiter voranzutreiben. Beim Thema Raketenab-

wehr zeichnet sich ein neuer Konsens in der Allianz ab. Wir benötigen Instru-

mente, um uns effektiv gegen Bedrohungen etwa von nuklear bewaffneten

Schurkenstaaten schützen zu können. Wenn eine effektive Raketenabwehr den

Besitz von Nuklearwaffen wenig attraktiv erscheinen lässt, wäre das ein wichti-

ger Beitrag, die Nichtverbreitung dieser Waffen voranzutreiben.

In dieser Woche werden wir im Bundestag über das neue strategische Konzept

der NATO beraten. Die alten ideologischen Diskussionen über die NATO liegen

hinter uns. Hier hat die linke Seite des politischen Spektrums in den vergange-

nen Jahren viel dazu gelernt. Jetzt kommt es darauf an, dass wir von der Union

deutlich machen, dass wir bereit sind, Worten auch Taten folgen zu lassen.

Deutschland muss sich auch in Zukunft im Rahmen der NATO aktiv an internati-

onaler Krisenprävention und Konfliktbeilegung beteiligen. Mit der „Sicherheits-

strategie für Deutschland“ hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der vergan-

genen Wahlperiode einen wichtigen konzeptionellen Beitrag geleistet. Die aktu-

elle Neuausrichtung der Bundeswehr durch unseren Verteidigungsminister ist

ein wichtiger nächster Schritt.

 Krisenmechanismus soll Euro sicher machen. Die Staats- und Regierungs-

chefs der Europäischen Union haben Ende Oktober auf dem Europäischen Rat

beschlossen, die europäische Währungsunion zu reformieren. Die Beschlüsse

sind ein Erfolg für Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Union. Durch einen

Krisenmechanismus soll der Euro in Zukunft sicherer werden, falls einzelne

Länder in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Wiederholten Defizitsündern drohen

künftig härtere Sanktionen. Dafür will die Gemeinschaft der 27 in geringem Um-

fang den Vertrag von Lissabon ändern. Der Krisenmechanismus soll ab 2013 an

die Stelle des derzeitigen Euro-Rettungsschirms treten. Er soll EU-Staaten in fi-

nanziellen Schwierigkeiten helfen, die Krise zu überwinden, ohne dass andere

EU-Länder einspringen müssen. Das vertragliche Verbot, wonach die Union und

ihre Mitgliedsländer nicht für die Schulden anderer Mitgliedsländer haften (so

genanntes Bail-out-Verbot), bleibt bestehen. Neu ist, dass auch private Gläubi-

ger der Staaten wie Banken oder Fonds mit in die Haftung genommen werden.

Damit tritt die EU auch der Spekulation gegen einzelne Staaten entgegen. Auch
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der Internationale Währungsfonds (IWF) soll einbezogen werden. Über Grund-

züge des Krisenmechanismus wollen die europäischen Staats- und Regierungs-

chefs bereits im Dezember entscheiden.

II. Die Woche im Parlament

 In dieser Woche debattieren wir das neue strategische Konzept der NATO.

Nach den Vorstellungen von NATO-Generalsekretär Rasmussen bleiben die

gemeinsame Verteidigung gemäß Artikel 5 NATO-Vertrag sowie die Krisenver-

hütung und Konfliktbewältigung im Zentrum der Aufgaben der Allianz. Auch die

neuen Bedrohungen wie Cyber-Angriffe werden in den Blick genommen. Weite-

re Themen sind die Raketenabwehr und Zusammenarbeit mit Partnern, insbe-

sondere mit Russland.

 In zweiter und dritter Lesung steht das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimit-

telmarktes in der GKV (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) zur Verab-

schiedung an. Mit ihm werden langfristige strukturelle Änderungen zur Neuord-

nung des Arzneimittelmarktes eingeführt. So müssen Pharmaunternehmen künf-

tig den Nutzen für alle neuen Arzneimittel nachweisen und den Erstattungsbe-

trag mit der gesetzlichen Krankenversicherung vereinbaren. Der Arzneimittel-

markt in der gesetzlichen Krankenversicherung wird dereguliert, etwa durch die

Verschlankung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Therapiehinweise und Verord-

nungsausschlüsse werden klarer geregelt. Rabattverträge für patentfreie und

wirkstoffgleiche Arzneimittel (Generika) werden wettbewerblicher und patienten-

freundlicher gestaltet.

 In zweiter und dritter Lesung wollen wir in dieser Woche das Gesetz zur nach-

haltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung des Gesundheitswesens

(GKV-Finanzierungsgesetz) verabschieden, welches einen Beitrag dazu leis-

tet, die strukturellen Probleme des heutigen Finanzierungssystems zu beheben.

Unvermeidbare, über die Einnahmeentwicklung hinausgehende Ausgabenstei-

gerungen werden durch einkommensunabhängige Zusatzbeiträge der Mitglieder

finanziert. Damit die Beitragszahler vor einer unverhältnismäßigen Belastung

geschützt sind, wird ein unbürokratischer und gerechter Sozialausgleich einge-

führt.



- 5 -

 Mit dem Ersten Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsge-

setzes berichtet die Bundesregierung in dieser Woche über den Stand des Aus-

baus der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, der zugleich auch eine

Einschätzung zum weiteren Entwicklungsbedarf liefert.

 Mit dem in zweiter und dritter Lesung zur Verabschiedung anstehenden Ersten

Gesetz zur Änderung des Stipendienprogramm-Gesetzes wird festgelegt,

dass der Bund bei der Finanzierung der Stipendien den Landesanteil übernimmt.

Außerdem wird der Bund den Hochschulen ihre Akquisekosten in Höhe von

7 Prozent der einzuwerbenden privaten Mittel erstatten. Die Steigerung der Mit-

tel für die Bereitstellung der Stipendien soll künftig ohne Zustimmung des Bun-

desrates erfolgen.

 In zweiter und dritter Lesung steht das Gesetz zur Stärkung des Schutzes von

Vertrauensverhältnissen zu Rechtsanwälten im Strafprozess zur Verab-

schiedung an, mit dem Rechtsanwälte in den absoluten Beschlagnahmeschutz

des § 160 a StPO einbezogen werden.

 Mit dem in zweiter und dritter Lesung zur Verabschiedung anstehenden Zweiten

Flächenerwerbsänderungsgesetz werden die Erwerbsmöglichkeiten für Altei-

gentümer aus der Enteignung in der sowjetischen Besatzungszone, die einen

Anspruch auf einen begünstigten Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen ha-

ben, entsprechend dem ursprünglichen Wiedergutmachungsgedanken der Re-

gelung so verbessert, dass Verzögerungen bei der Bescheidung der Ausgleichs-

leistung sich nicht mehr negativ auf den Umfang der Erwerbsmöglichkeiten aus-

wirken.

 Eine unzureichende Beaufsichtigung und Regulierung auf den Finanzmärkten

sowie mangelnde Transparenz untergraben das für die Leistungsfähigkeit von

Finanzmärkten erforderliche Vertrauen. Diesem soll das in erster Lesung zur Be-

ratung anstehende Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbes-

serung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts entgegenwirken, indem es

Privatanlegern bessere Informationen ermöglicht und die Voraussetzungen
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schafft, damit Aufsicht, Unternehmen und professionelle Marktteilnehmer ein zu-

treffendes Bild über das Marktgeschehen erhalten können. Zudem sollen Risi-

ken aus spekulativen Geschäften verringert werden. So werden etwa Privatan-

leger offener Immobilienfonds besser vor den Folgen eines plötzlichen Rück-

zugs großer Investoren geschützt. Zur Stärkung der Aufsicht sollen Berater, Ver-

triebsverantwortliche und Compliance zukünftig bei der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert werden. Zur nachhaltigen Verbes-

serung der Anlageberatung konkretisiert das Gesetz des Weiteren die Anforde-

rungen an die Qualifikation und Zuverlässigkeit für die mit der Anlageberatung

und dem Vertrieb befassten Mitarbeiter von Wertpapierdienstleistungsunterneh-

men.

 Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehenden Gesetz zur Änderung des

Vormundschafts- und Betreuungsrechts werden Konsequenzen aus wieder-

kehrenden Fällen von Kindesmisshandlungen und –vernachlässigungen gezo-

gen. Das Erfordernis eines ausreichenden persönlichen Kontakts zwischen

Vormund und Mündel mit Berichtspflicht wird gesetzlich verankert und die Pflicht

des Vormunds zur Pflege und Erziehung des Mündels stärker hervorgehoben.

Zudem sollen die Fallzahlen in der Amtsvormundschaft auf maximal 50 Vor-

mundschaften je Mitarbeiter begrenzt werden.

 Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehenden Europarechtsanpas-

sungsgesetzes Erneuerbare Energien wird die europäische Erneuerbare-

Energien-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Diese verpflichtet die Bun-

desrepublik Deutschland dazu, die Nutzung Erneuerbarer Energien weiter aus-

zubauen. Im Jahr 2020 müssen mindestens 18 Prozent des deutschen Brutto-

Endenergieverbrauchs aus Erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. Zur

Erreichung des Ziels hat Deutschland insbesondere mit dem Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

(EEWärmeG) sowie mit den Nachhaltigkeitsverordnungen für eine nachhaltige

Herstellung energetisch genutzter Biomasse bereits grundlegende Weichenstel-

lungen getroffen und wesentliche Bestimmungen dieser Richtlinie vorwegge-

nommen. Mit dem Gesetzentwurf werden weitere Änderungen im EEG, im

EEWärmeG, im Energiestatistikgesetz, im Baugesetzbuch und in der Biomasse-

Nachhaltigkeitsverordnung vorgenommen.
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 Mit dem in erster Lesung anstehenden Gesetz zur Regelung von De-Mail-

Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften soll ein Rechtsrahmen für

einen allgemein zugänglichen, einfachen, einheitlichen und auf definiertem Da-

tenschutz- und Sicherheitsniveau bestehenden Kommunikationsraum im Internet

geschaffen werden. Ab 2011 soll die Kommunikation im Internet mit De-Mail, die

von akkreditierten Providern angeboten wird, so sicher sein wie die Papierpost.

Der Versand erfolgt über abgeschlossene und verschlüsselte Kommunikations-

kanäle, die Nachrichten sind vor Veränderungen geschützt. Der Nutzer kann

qualifiziert elektronisch signierte Versand- und Eingangsbestätigungen mit hoher

Beweiskraft erhalten.

 Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehenden Siebten Gesetz zur Ände-

rung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuches wird die Höhe der prozentua-

len Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das

Jahr 2011 gesetzlich angepasst. Der Beteiligungssatz des Bundes wird für das

Jahr 2011 für Baden-Württemberg auf 28,5 Prozent, für Rheinland-Pfalz auf 34,5

Prozent und für die übrigen Bundesländer auf 24,5 Prozent festgesetzt. Dies

entspricht einer bundesdurchschnittlichen Höhe der Bundesbeteiligung von 25,1

Prozent.

 Mit dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP Mobilität nachhaltig si-

chern – Elektromobilität fördern fordern wir die Bundesregierung auf, die För-

derung der Elektromobilität im Bereich Grundlagenforschung, Batterieelektrik

und Netzgestaltung voranzutreiben, die existierenden Forschungsprogramme

entsprechend zu fokussieren und auf hohem Niveau zu verstetigen. Die interna-

tionale Standardisierung muss ebenso vorangetrieben werden wie die Förde-

rung der Modellregionen in Deutschland. Gleiches gilt für die ordnungspolitische

Anpassung im Bereich der Nutzungsrechte, die Stadtplanung sowie eine even-

tuelle steuerliche Förderung.

 Mit dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die

Grünen Freiheit für Gilad Shalit fordern wir die Bundesregierung auf, sich wei-

ter für die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit einzusetzen. Shalit
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wurde bei einem Angriff der Hamas und zwei weiterer militanter Palästinenser-

gruppen am 25. Juni 2006 verletzt und entführt. Die Hamas hält ihn seither ge-

fangen und verweigert ihm seine Rechte aus der dritten Genfer Konvention von

1949. Der Entschließungsantrag nimmt auch Bezug auf Resolutionen, mit denen

das Europaparlament und beide Häuser des US-Kongresses die Freilassung

Gilad Shalits gefordert haben.

 Mit dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die

Grünen 60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention würdigen wir den

60.Jahrestag der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Der Antrag zeigt die Entwicklung, den Erfolg und die Herausforderungen auf, vor

denen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte steht. Wir fordern die

Bundesregierung auf, allen Versuchen, die universelle Geltung der Menschen-

rechte in Frage zu stellen, mit größter Entschiedenheit entgegenzutreten und die

Zivilgesellschaft einzubinden, um systematisch menschenrechtliche Grund-

kenntnisse zu verbreiten.

 In Deutschland, dem Land der Ideen, sollen neue Technologien nicht nur entwi-

ckelt, sondern auch produziert und angewandt werden. Mit dem Antrag der Frak-

tionen der CDU/CSU und FDP Existenzgründungen aus Forschung und

Wissenschaft – Für einen starken deutschen Innovationsstandort fordern

wir die Bundesregierung auf, die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen innerhalb

des 12 Mrd. Euro Programms für Bildung und Forschung in Angriff zu nehmen,

um Hightech-Gründungen zu fördern und damit den Technologietransfer weiter

zu verbessern. Jungen Technologieunternehmen soll der Zugang zu Wagniska-

pital erleichtert und durch geeignete Maßnahmen soll dringend benötigtes priva-

tes Kapital für deutsche Venture Capital-Fonds mobilisiert werden. Erleichtert

werden sollen auch Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen heraus.

 Der Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP Bildung in Entwicklungs-

und Schwellenländern stärken – Bildungsmaßnahmen anpassen und wirk-

samer gestalten arbeitet die Bedeutung von Bildung und Ausbildung für die

Entwicklungszusammenarbeit mit den deutschen Partnerländern heraus. Er un-

terstreicht damit die politische Absicht des Koalitionsvertrages, den Themen-
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komplex „Bildung/Ausbildung“ zu einem Schlüsselsektor der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit zu machen.

III. Daten und Fakten

 Zahl der Arbeitslosen sinkt unter drei Millionen. Die Zahl der Arbeitslosen ist

im vergangenen Monat mit rund 2.945.000 (-86.000 gegenüber dem Vormonat).

auf den niedrigsten Stand seit 18 Jahren gesunken. Die Arbeitslosenquote sank

auf 7% (-0,2%), saisonbereinigt 7,5%. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung haben in saisonbereinigter Rechnung deutlich zuge-

nommen und liegen über dem Vorjahresniveau. So stieg die Zahl der Erwerbstä-

tigen im September saisonbereinigt um 35.000, die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten saisonbereinigt um 48.000. Auch die Kurzarbeit ver-

liert weiter an Bedeutung. Nach vorläufigen Daten wurde im August an 173.000

Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 97.000 weni-

ger als im Vormonat und 849.000 weniger als vor einem Jahr. Damit erreichen

die Kurzarbeiterzahlen im August 2010 nur noch rund ein Zehntel des Höchst-

standes der Inanspruchnahme im Mai 2009.

(Quellen: Bundeagentur für Arbeit und Statistisches Bundesamt)

 Löhne im EU-Vergleich nur unterdurchschnittlich gestiegen. Mit einem Plus

von 21,8% sind in Deutschland die Arbeitseinkommen in den vergangenen zehn

Jahren wesentlich geringer gestiegen als im Rest der Europäischen Union. Im

Durchschnitt stiegen die Löhne und Gehälter in der EU seit 2000 um 35,5% und

im Euroraum um 29,5%. Auch die Arbeitskosten stiegen in Deutschland im sel-

ben Zeitraum nur unterdurchschnittlich (9,3% gegenüber 32,7% in der Eurozo-

ne). Zu dieser Entwicklung haben die Tarifpartner mit einer moderaten Lohnpoli-

tik auch im vergangenen Jahr beigetragen: Die Tarifverdienste haben sich mit

einem durchschnittlichen Anstieg von 2,8% 2009 nur moderat entwickelt. Auch

in diesem Jahr machen sich die noch zu Krisenzeiten beschlossenen, deutlich

niedrigeren Tariferhöhungen bemerkbar: Während die Tariflöhne im Januar

2010 noch 2,3% höher waren als im Vorjahr, waren es im April nur noch 1,9%

und im Juli 1,3%.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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 Lebenserwartung erreicht Höchststand. Mit einer Lebenserwartung für neu-

geborene Mädchen von 82 Jahren und 6 Monaten und für neugeborene Jungen

von 77 Jahren und 4 Monaten erreicht die durchschnittliche Lebenserwartung

den höchsten Stand seit Berechnung der ersten Sterbetafel 1871/1881. Im Ver-

gleich zur Sterbetafel 2006/2008 stieg die Lebenserwartung für neugeborene

Mädchen um einen Monat, für neugeborene Jungen um zwei Monate. Statistisch

gesehen kann heute jeder zweite Mann in Deutschland wenigstens seinen 80

Geburtstag und jede zweite Frau ihren 85. Geburtstag erleben. Im Vergleich da-

zu betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen in

der Periode 1871/1881 nur 35 Jahre und 7 Monate und die eines neugeborenen

Mädchens 38 Jahre und 5 Monate. Grund für den starken Zuwachs ist zum ei-

nen der Rückgang der Kindersterblichkeit und zum anderen die sinkende Sterb-

lichkeit Älterer.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)


